
Welterbestadt Quedlinburg      
Fachbereich 1 
SG 1.2 Steuern 
Markt 1 
06484 Quedlinburg       E-Mail: steuern@quedlinburg.de 
 

 

Anmeldung zur Hundesteuer und zum zentralen Hunderegister des Landes Sachsen-Anhalt 

 

KK___________________/HD_________________                         
 

Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen 

Angaben zum Hundehalter 

Name 
 

 
 

Name des/der Ehegatten/in bzw. Lebensgefährten/in 
 
 

Vorname 

 

 

Geburtsdatum 

 
 

Vorname 

 
 

Geburtsdatum 

 
 

Straße, Hausnummer 

 

 

tagsüber telefonisch erreichbar unter 

 

PLZ 

 

 

Wohnort 

 
 

Anzahl der Hunde im Haushalt 

 
       1. Hund            2. Hund            weiterer Hund 

Angaben zum Hund 

Tag der Anschaffung bzw. 
Anmeldung in Quedlinburg 
bei Zuzug 

 

Alter des Hundes 

 
 

Rasse (bei Mischlingen mindestens 2 Rassen angeben) 

 
 
Name des Hundes 

Geschlecht 
 

m 

w 

Geburtsdatum 

 
 

Vorbesitzer/bei Welpen Züchter des Hundes (Name, Vorname, Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 

 

Kennnummer des Transponders 

 
 

Ich beantrage:  

 - Steuerbefreiung entsprechend § 9 Buchstabe ______ /                        

 - Steuerermäßigung  entsprechend § 10 Buchstabe ______  der Hundesteuersatzung 

der Welterbestadt Quedlinburg in der derzeit geltenden Fassung.  

Nachweise sind beizufügen  - entsprechend  § 8 der Hundesteuersatzung. 

Allgemeines 

Eine Haftpflichtversicherung gem. § 2 (3) des  Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren 
(Mindestversicherungssumme eine Million € für Personen- und Sachschäden sowie 50.000 € für sonstige Vermögensschäden) 
 
 
habe ich abgeschlossen  Die Bescheinigung des Versicherers ist dem Antrag beigefügt. 
 

werde ich abschließen.  Die Bescheinigung werde ich nachreichen. 

Ich möchte die Hundesteuer   ja jährlich zum 01.07. bezahlen. 
 

     ja halbjährlich zum 15.02. und 15.08. bezahlen. 

Zur Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren teile ich Ihnen hiermit meine Bankverbindung zur Weiterleitung an die Stadtkasse mit. Von 
dort erhalte ich dann ein Formular zur Erteilung des Mandates, welches ich unterschrieben an die Stadtkasse zurückschicke. 

 
Kontoinhaber:                                                         IBAN:                                                               BIC: 
 
 

 
 
 
 

HM: 



 
 
 
 
 

Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO):  
 

Für die Datenverarbeitung ist die Welterbestadt Quedlinburg – Der Oberbürgermeister –, Sachgebiet Steuern, 
Markt 1, 06484 Quedlinburg, E-Mail: steuern@quedlinburg.de, Tel. 03946 / 905 580 verantwortlich.  
Die Daten werden erhoben, für die Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer und für die Eintragungen in 
das Landeshunderegister. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung sind Artikel 6 Abs. 1 e der DSGVO, § 3 KAG 
und § 34 BMG, §§ 9, 10 DSG-LSA, die Hundesteuersatzung und das Gesetz zur Vorsorge gegen die von 
Hunden ausgehenden Gefahren LSA.  

 
 
Ich versichere, die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu 
haben. 
 

 

Ort / Datum und Unterschrift des Hundehalters 

 
 

Verfügung 

- Wird von der Gemeinde ausgefüllt - 

 

1. Der Hund ist ab __________________ mit einem Jahressteuersatz von 

  78 €    90 €    120 €   400 €    600 € zu versteuern. 

2. Hundemarkennummer: 20_____/_______________ 

3. Steuerfreiheit ist zu gewähren gemäß § 9 Buchstabe ____ bis zum ________________________ 

4. Steuerermäßigung ist zu gewähren gemäß § 10 Buchstabe  ____. 

5. Erfassung vorgenommen am: ___________________________ durch _____________________ 

6. Kopie an SG 2.2 am:  _________________________________ durch ______________________ 

7. Kopie Bankverbindung an Stadtkasse am: _________________ durch ______________________ 

 

 


